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Liniensteckbrief Linienbündel „Wittelsbacher Land 04“ 

 

Im zur Vergabe zur Betriebsaufnahme am 13.12.2020 vorgesehenen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag sind insbesondere die nachfolgenden Anforderungen an Fahrplan, 
Beförderungsentgelt und Standards beabsichtigt. Die Ausführungen zu 
Bedienungshäufigkeit, Verknüpfungspunkten und Zwangspunkten können nicht einzeln 
betrachtet werden, vielmehr ergänzen sich diese als Ganzes. 
 
 
Vergabe als Gesamtleistung: 
 

• Vorgesehen ist die Vergabe der AVV-Regionalbuslinie 213 zusammen mit den 
nachfolgenden Linien 225, 229, 301, 302, 303, 320, 323 als Gesamtleistung im 
Sinne des § 8a Abs. 2 S.4 PBefG in einem Linienbündel.  

 
 
Tarif und Beförderungsbedingungen: 
 

• Für die Linien im Linienbündel ist ausschließlich der AVV-Gemeinschaftstarif in 
der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. Nähere Informationen erteilt die 
AVV GmbH. Über die Weiterentwicklung des Tarifs entscheiden die 
Aufgabenträger im AVV.  

 
 
Fahrplan: 
 

• Angaben der zugrunde zu legenden Fahrpläne sind abrufbar unter 
https://www.avv-augsburg.de/topnav/der-avv/ausschreibungen.226. Die 
Fahrpläne (insbesondere hinsichtlich Linienweg, Bedienungshäufigkeit, 
Anschlüsse/Zwangs- und Verknüpfungspunkte, Wartezeiten) gelten als 
Mindestanforderung und als Maßstab für die ausreichende Verkehrsbedienung 
im Sinne des § 8 Abs. 3 PBefG. Bei den Kursen, welche auf die Bedürfnisse von 
Schüler ausgerichtet sind, ist eine vollständige Beförderung der Schüler mit 
angemessener Wartezeit zu gewährleisten. Nähere Auskünfte zu den 
angemessenen Wartezeiten erteilen die zuständigen Schulämter bzw. die AVV 
GmbH.  

 
 
Qualitätsstandards:  
 

 Die Mindestanforderungen zu den geforderten Qualitätsstandards 
(Fahrzeuganforderungen, Umweltstandards, Anforderungen zur 
Barrierefreiheit sowie Information und Kundenkommunikation) sind abrufbar 
unter https://www.avv-augsburg.de/topnav/der-avv/ausschreibungen.226. 

 
 
Nutzwagenkilometer (Nwkm): 
 
Die Nutzwagenkilometer für das Linienbündel „Wittelsbacher Land 03“ belaufen sich bei 
Zugrundelegung des Musterfahrplanjahrs auf insgesamt: 
 
ca. 696.774 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
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Ein Musterfahrplanjahr besteht aus: 
 
- 250 Tagen Montag bis Freitag ohne Feiertage und Sonntage, davon 63 

Tage nur an schulfreien Tagen und 187 nur an Schultagen  
- 51 Samstagen 
- 64 Sonn- und Feiertagen 

 
 
Die o.g. Nwkm/Musterfahrplanjahr resultieren aus: 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 213:  
 

ca. 23.172 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 

 
• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 225:  

 
ca. 110.525 Nwkm/Musterfahrplanjahr 

 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 229:  
 

ca. 9.008 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 301:  
 

ca. 317.284 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 302:  
 

ca. 134.493 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 303:  
 

ca. 80.313 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 320:  
 

ca. 17.853 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 
 

• Nwkm der AVV-Regionalbuslinie 323:  
 

ca. 4.126 Nwkm/Musterfahrplanjahr 
 
 


